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Betreff:

Einsatz von Streusalz auf öffentlichen Gehwegen
- Antrag der Fraktionen SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 17.02.2021 -  

Antragstext:

Wie nahezu jedes Jahr, wenn der erste Schnee fällt, gibt es Diskussionen über den richtigen 
Einsatz von Streugut zur Sicherungen der öffentlichen Gehwege. Auch wenn die Regelung in der 
Straßenreinigungssatzung (III. § 8) klar ausgelegt ist, kommt es immer wieder vor, dass die zum 
Winterdienst Verpflichtenden unzulässiges Streusalz verwenden. Das Salz belastet jedoch den 
Boden und das Wasser, greift  die Oberfläche von Bodenbelag, Gebäuden und Autokarosserien 
an. Es schadet Pflanzen und kann für empfindliche Tierpfoten zu schmerzhaften Entzündungen 
führen.  

Der Ausschuss möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten,

- die Öffentlichkeit im Allgemeinen und die zum Winterdienst Verpflichtenden im Konkreten in 
geeigneter Weise erneut auf die Unzulässigkeit von Streusalz hinzuweisen. 

- zu berichten, ob diesbezüglich in diesem Winter bereits Verwarnungen oder gar Bußgelder 
verhängt wurden, wer für die Kontrollen zuständig ist und ob diese im Hinblick auf 
Personaleinsatz überhaupt flächendeckend durchgesetzt werden können.

- zu prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, für Privathaushalte niedrig dosierte Salzlösungen oder 
Gurkenwasser zugänglich zu machen, wie sie auch die ELW und bundesweit zahlreiche 
Räumdienste einsetzen. Dies könnte zur Reduzierung des Einsatzes von klassischem 
Streusalz beitragen und die Verkehrssicherung auf privaten Wegen wirkungsvoll 
gewährleisten.
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